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mtIieE.�;se B-ekaiiimr-i:«neTE;sginge-ge.
M II N » Berlin, den 26. Juni 1878.

Im amen des Königs
In der Untersuchungssache wider den Gastwirth  Hartmann zu Bleckede, auf die mit

Ermächtigung des Herrn Justiz-Ministers eingelcgte Nichtigkeitsbeschwerde des Königl. Kron-Ober-
Anwalts zu Eelle hat das Königliche Ober-Tribuual, Senat für StrafsachenJ, erste Abtheilung, in
der Sitzung vom 26. Juni 1878, an welcher Theil genommen haben:

als Richter:
der Vice-Präsident, Wirkliche Geheime Rath Dr. von Jngersleben,
die Obertribunalsräthe: Eding, Wehers, Thewaldt, Kanngießer, Rassow und Stechow,

als Beamter der Staatsanwaltschaft:
der Ober-Staatsanwalt Schüler,

als Gerichts-Schreiber:
der Ober-Tribunals-Seeretair Schöder

nach vorgängiger mündlicher Verhandlung
für Recht erkannt:

daß die Nichtigkeits-Beschwerde gegen das Erkenntnis; der Strafkammer des Königlichen Qber-Ge-
riet;-ts zu Lüneburg vom 2. März 1878 zurückzuweisen und die Kosten des Rechtsmittels uiederzuschlagen.

Von Rechts wegen.
Gründe:

Der Berufungsrichter ist bei der Annahme, daß das Amt Bleckede zum Erlaß seiner Ver-
ordnung vom 10. December 1875 (Amtsblatt für Hannover S. 506) auf Grund des § 6 1it. l.
der Königl. Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landesthcileu vom
20. September 1867 nicht befugt gewesen, davon ausgegangen, daß es sich bei dieser Verordnung
nicht .,nm das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und Beherbergung von Fremden,
sondern um die den Gemeinden obliegende Verpflichtung zur Unterbringung obdachsloser Personen
hnandle, welche auf bestimmte Mitglieder der Gemeinde aus der nicht einmal überall zutreffenden

ückficht abgewälzt werde, daß diese zur Ausnahme solcher Obdachlofen geeignete Räumlichkeiten be-
sitzen, hierin sei» ein nicht in das Bereich der Königlichen Verordnung vom 20. September 1867
fallender Eingriff in die das Eigenthum und die freie Dispositionsbefuguiß des Eigenthümers
schützenden Rechte und Gesetze enthalten.

Die Nichtigkeitsbeschwerde der Kron-Ober-Anwaltschaft versteht diese Ausführung mit Recht
dahin, daß der Berufnngsrichter die Fürsorge für die Fremden von der Beschaffung der Mittel und
Wege ihrer Bethätignng auseinanderhalte und für letzteren Zweck die Jnanspruchnahme einzelner
Mitglieder der Gemeinde zur Beschaffung eines Unterkommens der Reisenden Gegenstand der Rege-
lung durch die Königliche Verordnung nicht geworden, dagegen läßt sich ihr darin nicht beitreten,
daß nach einer ungezwungenen Auslegung des § 6 I. b. c. das Gebiet des Fremdenwesens in seiner
Gesammtheit d. h. die Beziehungen aller naturgemäß dabei betheiligten Personen der polizeilichen
Bestimmung hat unterworfen sein sollen.

Die sich ergebende Borfrage, ob die Gerichte rechtlich zu prüfen in der Lage sind, ob der
Gegenstand einer Polizei:Verordnung zu denjenigen Gebieten der gesannnten Polizei-Verwaltung
gehört, für welche der § 6 1it. a bis i eine ortspolizeiliche Regelung gestattet, ist von der Nichtig-
keitsbeschwerde nicht bestritten und genügt es für deren Beziehung auf die mehrfacheu Entscheidungen
zu verweisen, in welchen das Königliche Ober-Tribunal sich hierüber ausgesprochen hat.

Vergl. Oppenhof, Rechtsprechung V 237. VI 91. IX 437. XVII 722.
Jn der Sache selbst läßt sich die Ansicht des Bernfungsr»ichters, daß es sich vorliegend um

einen Fall des § 6 1it. e. worunter die Verordnung vom 10. Dezember 1875 denselben bringt,
überhaupt nicht handle, als rechtsirrthümlich nicht bezeichnen.

Die bezeichnete Vorschrift bezieht sich auf das öffentliche Interesse, welches die Aufnahme
und Beherbergung von Fremden, die Wein-, Bier- und Kaffee-Wirthschaften und sonstige Einrich-
tungen zur Verabreichung von Speisen und Getränken darbieten. Schon ihrem Wortlaute nach
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umfaßt dieselbe daher die T"hatsache der erfolgenden Aufnahme und Beherbergung von Fremden in
Gasthöfen oder bei Privatpersonen, also denjenigen Zweig der sogenannten Frenidenpolizei, welche
auf das öffentliche Interesse der Verwaltung in der Art und Weise wie, dem Orte wo, und der
Zeit wann·die Aufnahine und Beherbergung von au»swärts ankoinniender Personen geschieht, sowie
die Keiiiitniß der Letztere1»i znrückzuführen ist. Es wird dabei vorausgesetzt, daß eine Aufnahnie ge-
genwartig erfolgt oder künftig erfolgen werde, mag der Grund der Aufnahine auf einem Vertrage
mit Gegenleistung, einem sogenannten Gastvertrage, auf bloßer Gastfreundschaft, oder wie dieses
u1iter»llnis·tandeii geschehen kann, z. B. polizeilicher Aitfforder1itig als Mittel zur Hülfelcistung bei
Ung»lueksfalleti oder gemeiner Gefahr im Fall des § 360 Ziffer 10 St. G. B. auf einer staatsbür-
gerlichen Gesetzespflicht beruhen.

· Für Gastwirthe insbesondere wird hierdurch zwar, wie dieses in verschiedenen Fälleii von
dein .5·töni·gl. Ober-Tribiinal anerkannt ist, Vergl. Oppcnhoff, RechtsprechungXl. 567 X1I. 42, die
Möglichkeit gewährt, in die Art nnd Weise ihres Gewerbebetriebes durch polizeiliche Beschränkungen
einzugreifen, aber der Gewerbebetrieb selbst, welcher reichsgesetzlich ein Recht ist und dessen Aus-
übung dem fakultativen Ermessen des Berechtigten unterliegt, kann dadurch nicht in der Weise zu
einer Pflicht umgekehrt werden, daß der Gastwirth in Ausübung derselben zur Aufnahme Fremder
gezwungen sein soll, welche er vom Standpunkte seines Gewerbeinteresses aus ablehnen würde und
ohne eine bindende Norm abzulehnen berechtigt wäre.

Zwar hat sich auf dem Gebiete des gemeinen Rcchts in der älteren Doktrin die Ansicht
geltend gemacht, daß ein Gastwirth civilrechtlich zur Aufnahme von Gästen, wenn nicht besondere
Gegengründe vorliegen, verpflichtet sei, indessen davon abgesehen, ob diese Theorie mit dem heutigen
Princip der Gewcrbefreiheit in Uebereinstiinniung zu bringen wäre, muß dieselbe als durch die
neuere Lage der Wissenschaft verworfen, anerkannt werden. Ebensowenig läßt sich nach der Reichsge-
setzgebung noch ein Recht auf ausschließlichen ·-Betrieb der Gastwirthschaft begründen und daraus
die Conseqenz auf das Bestehen einer Pflicht zur Gastaufiiahnie herleiten.

Es wird sich daher fragen, ob, abgesehen von der Spezial-Bestimmung unter lit. 1., mit
Rücksicht auf die geiierelle Ermächtigung der Ortspolizeibehörden aus § 6 lit. e. der ·Königlichen
Verordnung vom 20. September 1867 ein Gegenstand vorliegt, welcher im besonderen Interesse
der Gemeinden und ihrer Angehörigen polizeilich geordnet werden mußte.

Auch diese Frage ist zu verneinen. Die Polizei-Verwaltung des Amtes Bleckede verpflichtet
die Gastwirthe und iiberhaupt solche Personen, welche sich mit der gewerbsniäßigen Aufnahnie und
Beherbergung von Fremden befassen, jeden Fremden auf Anweisung des Ortsvorstehers oder dessen
Stellvertreters Obdach für eine Nacht zu gewähren gegen eine ortsübliche Vergütung, welche,
falls der Fremde unverniögend ist, die Gemeinde zu zahlen hat. Könnte es nach dein Wortlaute
scheinen, als ob dadurch dem Ortsvorsteher die Befugniß habe verliehen werden sollen, ohne Rück-
sicht auf öffentliche Jnteressen den für verpflichtet Erklärten, Fremde, welche sich an ihn anstatt
den Gastwirth 2e. direkt wenden niöchten, in beliebiger Anzahl nnd aus beliebiger Veranlassung zur
Beherbung zu überweisen und obschon die auf diese Weise Einquartierten in ein direktes Vertrags-
Verhältiiiß zu den Ouartiergebern nicht treten, dabei nicht einmal allgemein, sondern nur für den
Fall der Zahlungsunfähigkeit des Fremden die Verpflichtung zur Schadloshaltung des Wirths &c.
auf die Genieindekasse zu übernehmen, so läßt doch die im weiteren Verlaufe der Verordnung sta-
tuirte Beschränkung des zu gewährenden Obdachs auf eine aus Stroh bestehende Lagerstätte in
einein umschlossenen überdeckten Raume erkennen, daß es doch dabei vorzugsweise um die iiothdürftigste
nioineutane Unterkunft für Fremde handelt, welche, sei es wegen Mittellosigkeit oder aus anderen
Gründen, eine solche auf gütlichem Wege nicht finden konnten. Die vorläufige Unterbringung
solcher obdachsloser Frenidlinge, seien sie deutscher oder ausländischer Herkunft, liegt zufolge der §§
2, 28 und 60 des Bnndesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (St. B. G.
Bl. S. 360) und § 1 des Preußischen Gesetzes über die Ausführung jenes Bundes- bezw. Reichs-
Gesetzes vom 8. März 1871 (G.-S. S. 130) den Ortsarmenverbänden zur Last. Da aber nach §2
des letzterwähnten Gesetzes von den dort bestimmten besonderen Ausnahmen abgesehen, die Orts-
armenverbände mit den Gemeindeverbänden zusammenfallen, und hier die Verwaltung der öffentlichen
Armenpflege, in deren Gebiet der vorliegende Gegenstand einschlägt, überall den für die Verwaltung
der Gemeinde-Aiigelegenheiten bestimmten Organen nach den für Gemeinde-Augelegenheiteii gelten-
den Bestimmungen überwiesen ist, so gestaltet sich in Wirklichkeit die Frage dahin, ob eine der Ge-
meinde obliegende finanzielle Last, wie solche die Beschaffung geeigneter Räumlichkeiten und Mate-
rialien für Unterbringung Uiiterstützungsbedürftiger jener Gattung in sich schließt, im Wege einer
Polizei-Verordnung mit bindeiider Wirksamkeit gegen diejenigen geregelt werden kann, welchen solche
dadurch direkt oder indirekt aufgebürdet wird, weil sie vielleicht thatsächlich vorzugsweise in der
Lage sind, derselben ohne allzugroße Unbequemlichkeit zu genügen.

Es läßt sich dieses nur verneinen. «
Zwar bildet es die Aufgabe der Polizeigewalt, die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der

öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, sowie überhaupt zur Beförderung des öffentlichen Woh"les
zu treffen, jedoch soweit dieses durch volizeiliche Verordnungen geschehen soll, dürfen diese mit den
allgemeinen Staatsgefetzen nicht in Widerspruch treten. Wenn deshalb, wie geschehen, die Reichs-
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und Staatsgesetzgebung die Obsorge der vorliegenden Art den Gemeinden auferlegt, so tritt die
Letztere diesen Gesetzen entgegen, wenn sie mittelst ihrer Polizeigewalt eine Einrichtung trifft, wo-
durch an die Stelle ihrer selbst ein Dritter Privatmann als der zur Gewährung des Obdachs an
Unterkunftsbedürftige unmittelbar Verpflichtete dargestellt wird und selbst die Zusicherung ausgie-
bigster Entschädigung aus der Gemeinde-Kasse ändert daran nichts, da diese das an sich ungesetz-
liche Verlangen nicht zu einem gesetzlichen umzugestalten vermag. Will die Gemeinde anstatt der
Beschaffung besonderer Lokalitäten sich der Unterstützung der Gastwirthe 2c. bei Unterbringung
Obdachsloser versichern, so läßt sich dieses wie bei allen anderen Obliegenheiten, welche Dritte für
die Gemeinde erfüllen sollen, nur im Wege freier Vereinbarung erreichen; zur Ordnung ihrer
finanziellen Angelegenheiten aber erweist sich das ortspolizeiliche Verordnungsrech; nicht geeignet.

Aus diesen Gründen hat das Nechtsmittel, wie geschehen, zurückgewiesen werden müssen.
Ausgefertigt m1ter Siegel und Unterschrift des Königlichen Ober-Tribunals.

(l-. S.) gez. Edin g.
Nr. 648-78. Or. I. 1428.

Namslau, den 30. Dezember 1878.
Vorstehendes bringe ich hierdurch zur Kenntniß der städtischen nnd ländlicl·)en Polizei-Behörden

des Kreises. sp «
.-II L] Na1nslau, den 30. December 1878.

Die Gewerbesteuer-Veranlagung für das Nechaungsjahr lS79!S0 betreffend.
Die Magisträte hier und in Reichthal, sowie die Guts- und Gemeinde-Vorsteher des Kreises

veranlasse ich hierdurch, die Special-Gewerbesteuer-Rollen pro 1879X80, genau nach der Folge der
nachstehenden Klassen geordnet, aufzustellen und in zwei Exemplaren bis spätestens den 18. Januar
1879 hierher einzureichen.
Klasse A II. A. Müller, B. Bäcker, C. Fleischer, D. Brauer, E. Handeltreibende, die 18 Mark und

mehr Gewerbesteuer pro Jahr zahlen können.
Klasse B. A. Bäcker, B. Fleischer, C. Brauer, D. Handeltreibende, die nicht über 18 Mk. jährlich

Gewerbesteuer entrichten können.
Klasse C. Gast- und Schankwirthe.
Klasse H. A. Miiller, die nicht 18 Mk. pro Jahr Gewerbesteuer zahlen können, B. Handwerker.
Klasse K. Lohnfuhrleute.

Jch bemerke hierbei noch Folgendes:
I. Bei den Handeltreibenden, Klasse A. II. litt. B. und Klasse B. litt. D. ist vor Anfertigung

der Rolle anzufragen, mit welchen Gegenständen sie im uächsten Jahre handeln wollen. Diese
sind dann genau anzugeben, damit spätere Gewerbe-Erweiterungen vermieden werden.

2. Jn der Rubrik ,,Umfang des Gewerbes« ist die Zahl der Gehülfen, Gesellen, Arbeiter &c. an-
zugeben, auch sind in diese C-olonne alle sonstigen Vermerke einzutragen, welche in Höhe des
vorgeschlagenen Steuersatz-es näher begründen, z. B. bei den Ziegeleien die Zahl der im Jahre
1878 fabricirten und verkauften Ziegeln, bei den Brauern der Betrag der pro 1878 gezahlten
Braumalzsteuer, bei den Fuhrleuten die Zahl der Pferde und Fahrburschen u. s. w.

Z. Personen, welche das Gewerbe bis zum 31. December 1878 niedergelegt und abgemeldet haben,
sind in die neue Gewerbesteuerrolle nicht aufzunehmen, überhaupt sind in dieselbe keine Ge-
werbetreibende einzutragen, die nicht zuvor in der gewöhnlichen Weise per Formular bei mir
zur Gewerbesteuer angemeldet worden sind.

4. Sollten aus einzelnen Klassen keine Gewerbetreibende vorhanden sein, so ist dies hinter der
Bezeichnung der betreffenden Klasse durch ein ,,vaca.t« anzuzeigen.

--IF-! tI]I Namslau, den 30. December 1878.
Die Klasseusteuer-Veranlagung pro iSIIIx80 betreffend.

Nachdem nunmehr die Vorrevision der Einkommens-Nachweisungen zu den Klassensteuer-
rollen pro 1879X80 beendet ist, erhalten die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises die Nach-
weisungen mit dem Aufträge zurück, die weitere Einschätzung durch die Commission unter genauer
Beachtung der in den Einkommens-Nachweisungen gemachten Bemerkungen sofort zu bewirken.

Nach erfolgter Einschätzung sind die Klassensteuerrollen schleunigst in dupl0 anzufertigen und
sämmtliche Schriftstücke demnächst bis

Donnerstag, den 9. Januar k. J.
hierher einzureichen.

Etwaige an dem genannten Tecn1ine noch fehlende Rollen te. müßten durch kostenpflichtige Boten
abgeholt werden. » Z-
-U 4J Namslau, den 30. December 1878.

Der Herr Graf Henckel von Donuersmarck in Kaulwitz ist vom Herrn Oberpräsidenten
zum Standesbeamten und der Lehrer Dlugosch zum Standesbeamten-Stellvertreter des Standes-
amtsbezirks Schmograu-Kaulwitz ernannt und von mir vereidigt resp. verpflichtet worden.

Der -Königliche Landrath. Saliee Csntessa.
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Die Herren Loealschulinspectoren, welche über Tnrnpliitze und Banmsehulen noch nicht berichtet
haben, erfuche Ich um Einreichung der bezüglichen Berichte bis spätestens zum 10. d. M.

zNamslau,sz2. Januar 1879. , Der KreiHschulinspector. Fengler. J
d· · · Diejenigen Herren Lehrer, deren Einkommen die Minimalhöhe noch nicht erreicht; ferner

ie1en1gen,deren lSchul;) oder kirchliches Einkommen im Laufe d. J. noch nicht anderweit ersetzte Ausfälle
er itten at;

endlich diejenigen Lehrer, deren Söhne eine Präparanden-Anstalt oder ein Seminar besuchen,
wollen nur eine genaue Darlegung der bezüglichen Verhältnisse durch die Herren Localschulinspec-
toten bis Ende d. M. zugehen lassen.
L Namslau, 2. Januar 1878. J Der Kreisfchulinspector. Fengler.

All emeiner An ei er.gBekanntmachunå. g
Zum Kommissar für Auf- und Annahme von Testamenten und letztwilligen Verfügungen pro

I. Quartal 1879 ist
Herr Kreis-Gerichts-Rath -Orthmami

ernannt.
Namslau, den 20. Dezenxber�1878. Köuiglic1)cs Kreis-Gericht.

Bekanntmachung. L
Wir suchen vom 15. Januar er. ab eine Anzahl geeigneter Quartiere für Mannfchaften und

Unterofsiziere der hiesigen Garnison.
Refleetanten wollen sich in unserem Bureau melden, woselbst die näheren Bedingungen einge-

sehen werden können.
Namslau, den 28. Dezember 1878. M a g i st r a t.

O

Bekanntmaehung.
Nachdem den Theilnehmern der Provinzial-Städte-Feuer-Soeietät die ordentlichen Beiträge

pro 1I. Semester er. vollständig erlassen worden sind, wird pro l. Semester 1879 die Erhebung der
halbjährigen ordentlichen Beiträge erforderlich.

Die im Monat Januar 1879 zu zahlenden Beiträge werden durch unsern Kassen-Exeeutor
gegen Aushändigung der resp. Quittungen unserer Stadt-Haupt-Kasse bei den Theilnehmern der So-
eietät abgeholt werden.

Namslau, den 18. December 1878. D e r M a g i st r at.

Die G»MtPenlaube
beginnt im ersten Quartal mit der bereits angekündigten Erzählung ,,·Jrrende Sterne«
von (Heotg Horn, der sich aus dem reichen Schatze unseres belletr1st1schen und w1ssenschaft-
lichen Materials außer einer oder mehreren Novellen eine Reihe von Artikeln aus dem Leben
der Zeit sowie zahlreiche unterhaltende und belehrende Aufsätze aller Art anschließen werden.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.I Vestellungen für Namslau werden bei 0- 0pitz jederzeit entgegen genommen.
�

ag � ·birken uuch riistern S.chirrholz statt. Eschen in allen
» h I Hö » F str » si St a gewünschten Stärken«;m erzog. mger or ev1er n e a - .

wöchentlich des Dinstags von früh 9 us» «, Charlottenau, den 16. Deebr. 1878.
Verkauf von sichten Bau- und Scheit-Holz, eschen, W. Gott«.

Nebst Veicage. L



Anlage zu bin. I des »1lIamglauec Kreigtilattks.«
 .   »jP»·jk;-kksst«kI- D«-A I«--«» 1s79� .
Moiitag den 13. d.  Nach-  der «zz·:«iiius:o;vski-Mühle ist eine neu-

mittag 2 Uhr findet das

�uceu1ahr-Quartal
der vereinigten Zieuerarbeiter

statt, wozu die betheiligten Herren Mitineift
ergebenft eingeladen werden.

Der Bot-staiid.
IS

Esset He-prcßtc frisch«-: S-chiiitze-E
sind einige Tausend Centiie·r an Stationen der
Bi:esiau-Mittelivalder Eisenbahn abzugeben
Anfragen erbeten unter A. B. 100 in der Exped.
d. Bl.

- -��-1--P

»-«. Pc««i80-s�.9
Gichtwatte,

bestes Heilmittel gegen «
Giei)t und Nbeumatisnien ;

aller Art, als: Ges1ghts-, Brust-, Hals- und Z0l)U-
schmerzen, Kopf-, Hand- und FußgIcht- Glieder-
reißen, Rücken- uiid Leiideiiweh. (11 64500).»

In Parteien zu Mk. 1 �� uiid halbe zu di)
Pfg. Dei wish. winkte, Apoii)sksr.

O
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4 neue starke g-chkitten,
von Birubaumholz, stehen zum Verkauf beim

Freistellenbesitzer Thomas Ba.1)er0wslii
in Haugendorf.

»» » --»·»--»»--.» »»-»-»--»-. -���-�

- « « E) von I« II. Piotso11 G Co.
 inBreslau,l-lonig-l(t·äuter-
Mal:-Extrakt u. -caramelleni&#39;)·. Jeder Husten kann
höchst gefährlich werden. Wir machen darauf auf- »-«

me-Tfsåii1hiibe1iiii Namslau bei Herrn 0tt0 I5�altin. -»

Richtig für ,HcyweisZfnsz-«ieidende. »
Von meinen rühmlichst bekannten Yiczschweiß-

schien, in dem Strümpfe zu tragen, die den Fuß
beständig trocken und warm erhalten, daher besonders
den an Schweißfuß Leidenden zu empfehlen sind,
hält für Namslau und Umgegend alleiii auf Lager:
Herr Ru(10lp11 schmi(1t. Schuh- u. Stiefellager,

Krakauerstraße.
Preis per Paar 50 Pf. � 3 Paar 1 Mark.

40 Pf. �� Wiederverkäufern Rabatt. «
Frankfurt aZO. im Deebr. 1878.

er

nielke Kuh zu verkaufen.

Spielwerke
« 4�200 Stücke spielend; mit oder ohne Ex-

pressioii, Mandoline, Trommel, Glocken,
Castagiietten, Himmelstimmen, Harfenspiel 2c.

Spieidofen
2 bis 16 Stücke spielend; ferner Neeessaires,
Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Photo-

Z;«aphiealbums,Schreibzeuge,iFandschuhkasten,
riefbefchwerer, Blumenva en, Cigarren-

Etuis, Tabaksdosen, Arbeitstische, Flaschen,
Biergläser, Portemoiiiiaies, Stühle &c., alles
init Musik. Stets das Neueste empfiehlt

J. H. Hcller- Berti.
I« Alle aiigebotenen Werke, in denen

mein Name nicht steht, sind fremde; empf.
Jedermann direkten Bezug, illuftrirte Preis-
listeii sende franco.

Paul Be0k�s
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i» einp!·9l)len n-erben. ,Jn diesen: Z-H Seiten -»
il it JLv.«-1··t:e findet ein Jeder, gleichst«-[ «» j-»-k1k(·-»--« ;-
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in Namslau ,

k·,Y:;i--;ivcii in-:kzeiseii, oft selbst Sigm-H-,»kk«i·«2ke« noch
«·«.··1IIc« � ««!.)«."IIUU«g L«-l·c1chtc1l. Eis gehe daher sei« ;
.nr.inter, soilte sein· Zustand auch 1--«iffniiiigslos er- ,

«·-»..»!««1,seii!ci1 oder die bisher angewendc«.en Mittel ohne
 O-«rfolg geblieben sein die t·io··niin an&#39; «-:,«····-·«UF . , » -Z  g  ---« - "-?r.»Uin einen 0«eden it« � - -·""
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Man annoncirt
am zweckentfprechendsieii, weil matt fich bei
Auswahl der Blätter der für den angezeigten Zweck
wirksamsteii niid des vortheilhaftesten Arrangements
je der Anzeige versichert halten darf, am bequem-
sten, weil man der Correspondenz mit den ein-
zelnen Zeitungen überhoben ist, auch nur eines
Maiiiiscripts bedarf, und am billigsten, weil
man Porto, Postvorschuß-, Nachweis- uiid alle

Robert ;-« ss;9phzmj« anderen »Gebühren ·uiid Spescn» erspart, irrem:

10 Juristen

Irechfchiefer
-I. scw.«3«(5»-coeli,

mau eine Aiizeige,» sia«tt sie den Zeitun-
gen direct zu bel)andigen, der Aniioncen-
Expedition von

Ha-a-se11stejn is: V0g«1e1« in BI·esla11
zur Vermittelung i"ibergiebt, welche nur die Ori-
ginal-Zeilenpreise jeder Zeitung berechnet, auch
für Offerten-Annahme re. keinerlei Gebi«ihren

Brauereibefitzer. i in Ansatz bringt.



. Annoncen-Bureau
H der

deutschen Zeitungen,
Berlin, Nr. 45, Mohrenstras3e Nr. 45,

befördert Annoncen zu den Original-Preisen
- an såmmtliche in- und ans-ländisehe Zeitungen

&c. unter Garantie der gewissenhaftesten Ve-
: rechn1mg und strengster 1lnparteilichk·eit bei

Auswahl der Blätter. K« Das soeben
fertiggestellte Zeitungsverzeichniß nebst Ju-
sertions-Tarif wird den geehrten J�nserenten
Spirits verabfolgt.

Der General-Agent
für Schlesien:

Julius set-ger,
Breslau, Carlsstraße 1.

D O lllustrirte

Frauen-Ze1t11ng.
Ausgabe der ,,l7l0tIc-sin--:-III«

mit Unterl1altungsblatt.

(Iesannnt-Aussage
der deutschen Aus-eben 2·75,0()0.-

.lc·il««!c«elr .2H-L ele»rjsr-nie «ej«�te.
I . I-· �s J .

us

V1e1telgal;1iZ1; M Z »«
J ährlioh: 24 Nummern mit Moden und Handa.rbeite

gegen 2000 Abbildungen enthaltend.
1.2 Beilagen mit etwa. 200 schnitt-mustern für alle Ge-

genstände der Toilette und etwa 400 Muster-Zeie11-
nungen für Weissstickerei, Souta(:he etc.

12 Gkrosse co1orirte Moden1cuptor.
24 reich illustrirte Unterhnltungs-Nu1-nnern.
24 lJmsch1ä.ge mit je einem grasen Portra1t etc.

(-Presse Ausgabe. viekte1»j-.nkk1ich M. 4,25.
Jähr1ich, ausser 0l)igem: noch 24, im Ganzen

also 36 eolorirte Modenlcupfer, und 24 Blätter mit
historisehen und Volks-Trachten.

Die Modenwelt.
J d.hrlieh: 24 Nummern mit Moden und Handarheiten,

sowie 12 schnittmuster-Beil-)«gen (wie bei der
Fra.uen-Zeitung), ·

kostet vierte1jährl1eh nur M. 1,25.

F Abonnements werden jederzeit angenommen von
er Buchhandlung 0. 0pitz in Numsluu. -H

reIteskräft. ÆeebI�ekfordekung
in Höhe von 500 Mk. nebst Zinsen nnd Kosten
an den Gutsbesitzer Bmmo Viertel zu Klein-
Will1uu verkaufe ich für den halben Preis.

N. Weges in Bernstadt.

Ein gut gehaltener Gehpelz ist zu verkaufen.
Näheres in der Exped. d. Bl.

.-». Z �-».

Di:s Central-   FiirHeuu.Stroh
zahlt die höchsten Preise ·

Zaum We-«-sc«-O,
Wilhelmsnaße.

M-�0lmes-«»q.9Oe-si--use-«-«-DE.
Mein Y1te!«ier für tiiinfll"ictie ;5c·itjne,

Yt«ombirungen 2c. befindet fich jetzt BI«es1-Iu-
�l�asehenstrnsse 15, an der Liebigshöhe.

IIeI·s«Inanss �l�lIIeI.
-»O , T.-.jL����-H

Einen Lehrling
nimmt an Wilhelm Keim,

- » z z » z Fi·s�chlspermeister.

Ein «dJmalie,
welcher Tischler werden will, kann fich melden beim
- Tischlcrmstr. B-wer ingKaultLitz.

[Vermiethung.] Das von Frau Miihlenbe-
sitzer Reichelt innegehabte Quartier im ersten Stock,
vornherans, bestehend aus 3 Stuben, Küche und
Beigelaß, ist sofort zu ver1nietheu.

� H:�.K1·icl)ler, Fleischer1neiste·r;�
sVermiethung.II Das von Herrn v. Mink-

witz bewohnte Quartier ist anderweitig zu ver-
1niethen und vom 1. Januar 1879 ab zu beziehen.
·-»· C. Ftusche,»Zim1nermeister. »

LVermiethung. Die von Herrn Lehrer
"Sei old bewohnte Wohnung ist anderweitig Izu
,«vermiethen und vom 1. Januar 1879 ab zu be-
ziehen.  Frische, Zim1nermeister.

[V er1niethuug.] Eine Paterre-Wohnung oder
ein Laden ist zu ver1niethen und zum 1. April zu
bCzicl)C1I bei Junius, Schnhmachermeister

[Vermiethuug.] Eine Stell1uacher-Werk-
statt nebst Wohnung ist zu vermiethen und zum
1. April 1879 zu beziehen bei

Bunke, Bäckermeister.
s«.··-U-,« ·i·.s«s s«.«-«-;-«;.· I�JlItIT (rs«iH. EIN«  -«» J ·: . O

O O -  .;.-
- I:««·I 7.s«1l«I«1.(! tu« �·?2·s1lcI.�t««««-«sf.. .-!Ø«97««,"«&#39;:»-: ?Nd.k:«««l-«x�·«;. · ., - ?-»,XTk!T . .

.-J·-T«!-T«-«-7..«.;J?.««..
Sonnabend- den ·t1. Januar cr.,

Abends S Uhr:

Krcinzehen
im Here! zur Kroiie.

Es haben nur �gBereinsmitgkieder Zutritt.

Die Jnmmg der Böttcher und Stell-
macher wird das

« "g1eu3ahr5-Euartat�
Montag den 6. Januar Nachmittag 2 Uhr
abhalten, wozu die betheiligten Meister hiermit
eingeladen werden.

:-" D · «  "   R?daction, Dr-ais ünd·sE3:la7svon«O."iiL5fZisinNanislaiI.:   ··




